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Dringlichkeitsantrag für die Vollversammlung am 28.6.2023
Einsatz für den Erhalt des AWK Isar II
Antrag Nr. 20-26 / A 03937 von der AfD
vom 27.06.2023, eingegangen am 27.06.2023

Sehr geehrte Stadträt*innen,

Sie beantragen, der Stadtrat möge beschließen, dass der Oberbürgermeister sich bei der Re-
gierung von Oberbayern und auf Bundesebene dringend dafür einsetzt, dass die Infrastruktur 
der gerade eben abgeschalteten Kernkraftwerke weiterhin gepflegt und keinesfalls absichtlich 
zerstört wird.

Da es eine gesetzliche Regelung zu dem im Antrag angesprochenen Anliegen gibt, erlaube 
ich mir, Ihren Antrag anstelle einer Stadtratsvorlage als Brief zu beantworten.

Die Stadtwerke München GmbH (SWM) hat zu Ihrem Antrag wie folgt Stellung genommen:

„Die Stadtwerke München GmbH (SWM) ist Miteigentümerin in Höhe eines Anteils von 25 % 
am Kernkraftwerk Isar 2 (KKI 2). Die weitere Miteigentümerin mit einem Anteil in Höhe von 
75 % ist die PreussenElektra GmbH (PEL), eine 100% Tochtergesellschaft der E.ON SE, die 
auch für die eigenverantwortliche Betriebsführung des KKI 2 insgesamt zuständig ist. Der Aus-
stieg aus der Kernenergie ist gesetzlich klar geregelt. Das Atomgesetz erlaubte einen Leis-
tungsbetrieb des KKI 2 bis längstens 15.04.2023.
Das Atomgesetz fordert weiterhin in §7 (3) für Leistungsreaktoren, deren Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb erloschen ist, diese unverzüglich stillzulegen und abzubauen. Diese Stillle-
gung und der Abbau der Anlage bedürfen wiederum einer Genehmigung gemäß Atomgesetz. 
Die erste Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für das KKI 2 wurde bereits am 01.07.2019 
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beantragt und wird für den Jahreswechsel 2023/24 erwartet. Eine parlamentarische Mehrheit 
für eine kurzfristige Veränderung der gesetzlichen Grundlagen ist nicht gegeben. Somit richten
sich für das KKI 2 alle Planungen der Betreiber darauf aus, nach dem Ende des Leistungsbe-
triebs in den sicheren Nachbetrieb und Rückbau überzugehen. Dazu gehört als vorbereitende 
Maßnahme auch die sogenannte FSD (full system decontamination).“

Ich bitte Sie, von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu nehmen und hoffe, dass Ihr 
Antrag zufriedenstellend beantwortet ist und als erledigt gelten darf.

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.
an das Direktorium-HA II/V 1
an RS/BW
per Mail an anlagen.ru@muenchen.de
z.K.

III. Vor Auslauf per Mail an RS/BW zur Freigabe an D-II-V1

IV. Wv. FB 5 (S:\FB5\SWM\3 Gremien\1 Stadt\1 Stadtrat\2 Antraege\AfD\3937_Antwort.odt)
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